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Aktuelle Situation

Begriffsklärung und rechtliche Rahmenbedingungen

Einführung
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Prävalenz 

❖ Todeswünsche sind häufig bei palliativ versorgten Patient*innen:

45% gelegentliche 
Todeswünsche

10% anhaltende 
Todeswünsche

18% gelegentliche 
Todeswünsche

12% anhaltende
Todeswünsche

22,1% 
suizidale 
Gedanken
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Aktuelle Situation in Deutschland I

− Suizidassistenz ist prinzipiell straffrei 

− 11/2015: geschäftsmäßige Suizidassistenz wird ins StGB aufgenommen (§217)

− 02/2020: BVG erklärt §217 StGB für verfassungswidrig

− Staat darf SuAss de facto nicht doppelt verhindern (StGB plus 
Ärzteschaft/BÄK)

− „Recht auf SuAss“, wenn frei verantwortet, dauerhaft, autonom

− Keine Reichweitenbegrenzung

− Keiner darf zu SuAss gezwungen werden

− SuAss darf nicht zur Normalität in Deutschland werden

− Gesetzgeber darf einschränkende Regelung schaffen
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§217 StGB: Gesetz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen 
Förderung der Selbsttötung

Änderung des § 217 StGB im Dezember 2015:

› Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu 
geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

› Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und entweder 
Angehöriger des in Absatz 1 genannten anderen ist oder diesem nahesteht.

(StGB §217 Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung)
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Urteil des Bundesverfassungsgericht zum §217 StGB 
Februar 2020

Aufhebung des § 217 StGB in dem die „Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung“ 
strafrechtlich verboten war:

› Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) umfasst als 
Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben.

› Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu 
nehmen.

› Die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, umfasst auch die Freiheit, hierfür bei Dritten 
Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen.

(Aus den Leitsätzen des BVerfG zum Urteil vom 26.2.2020)
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Aktuelle Situation in Deutschland I

❖ 02/2020: BVG erklärt §217 StGB (Geschäftsmäßige Förderung der 
Selbsttötung) für verfassungswidrig; Recht auf selbstbestimmtes 
Sterben und sich dabei Unterstützung zu holen

❖ 01/2021:

❖ 01/2022:
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Suizidassistenzgesetz – Entwürfe Juni 2022

❖ Castellucci et al.: Strafrecht; geschäftsmäßige Suizidbeihilfe grundsätzlich unter Strafe 
stellen; Ausnahme: 2 mal innerhalb von 3 Monaten durch FÄ für Psychiatrie frei 
verantwortet festgestellt; keine „staatliche Infrastruktur“; Initiative zu einem 
Suizidpräventionsgesetz

❖ Künast et al.: Zivilrecht; Grundsätzlich zwei Szenarien: bei schwerer Krankheit: 2 Ärzte, 
2 Wochen (Ausnahmen möglich); außerhalb schwerer Krankheit: Beratung mindestens 
2x innerhalb eines Jahres an zugelassenen privaten Beratungsstelle 

❖ Helling-Plahr et al.: Zivilrecht; Sterbehilfevereine selbstlos; flächendeckende 
Beratungsstellen; 4 Augen Prinzip; Fristen von max. 8 Wochen und mind. 10 Tagen; 
Arzt entscheidet über Autonomie und verschreibt BtM
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Aktuelle Situation in Deutschland II

❖ 02/2021:

❖ 05/2021:
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Berufsordnung für Ärzte
MBO BÄK 2021

› Der 124. Deutsche Ärztetag hat mit breiter Mehrheit das in der Musterberufsordnung 
für Ärzte geregelte Verbot der Suizidhilfe aufgehoben. Ärzte sollen demnach künftig 
frei und allein auf Basis ihres Gewissens entscheiden dürfen, ob sie Suizidwillige beim 
Sterben unterstützen.

› Allerdings sieht der Deutsche Ärztetag die Hilfe zur Selbsttötung auch nach dem 
jüngsten Beschluss ausdrücklich nicht als ärztliche Aufgabe an: Mediziner könnten nicht 
gegen ihren Willen zur Suizidhilfe verpflichtet werden. Ihre Aufgabe sei es vielmehr, 
Leben zu erhalten.
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Aktuelle Situation in Deutschland  III – Positionierung auf 
verschiedenen Ebenen

Gesellschaft

z.B. juristischen Rahmenbedingungen

Interessengemeinschaften

z. B. verfasste Ärzteschaft, Fachgesellschaften

Organisationen

z. B. Träger, Klinikverbund 

Palliativ- und 
Hospizteams

Einzelne
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Aktuelle Situation in Deutschland IV – Wo stehen wir?

„Fürsorge“ „Autonomie“

+++ +++

------

Normalität Ausnahme

Klinik Suizidprävention Suizidassistenz

Staat Suizidpräventionsgesetz Suizidassistenzgesetz

BVerfG: „Suizidassistenz darf keine Normalität werden“
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› 02/2020: BVG erklärt §217 StGB 
(Geschäftsmäßige Förderung der 
Selbsttötung) für verfassungswidrig

Recht auf selbstbestimmtes Sterben und sich dabei 
Unterstützung zu holen 

› 02/2021: DGP und DHPV 

Papiere zum Umgang mit dem §217

Aktuelle Situation in 
Deutschland
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Aktuelle Situation in 
Deutschland II

› Regelung zur Suizidassistenz nur bei gleichzeitiger Stärkung der Suizidprävention, 
Palliativversorgung als Teil der Suizidprävention

› Die aus einem vermeintlich „freien Willen“ resultierenden Entscheidungen können […] 
nur getroffen werden, wenn ausreichende Informationen und Kenntnisse zu den Folgen
einer Entscheidung und zu möglichen Alternativen vorliegen. Darum ist eine 
umfassende Beratung notwendig.

› Strikte Trennung von beratenden, begutachtenden und Beihilfe leistenden Institutionen 
und Personen
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› Aus dem Urteil des BVerG ist kein neuer Auftrag 
für Einrichtungen der Hospizarbeit und 
Palliativversorgung abzuleiten.

› Das Selbstverständnis der Hospizbewegung 
beinhaltet eine Ablehnung der Tötung auf 
Verlangen und […] der Beihilfe zum Suizid. 

› Papier will Orientierung geben, um die eigene 
Position und die in der jeweiligen Einrichtung bzw. 
im jeweiligen Dienst geltende Position zur Frage 
der Beihilfe zur  Selbsttötung gemeinschaftlich zu 
erarbeiten unter Berücksichtigung der 
Grundsätze der  Hospizarbeit und 
Palliativversorgung und der Mitarbeitenden bei 
gleichzeitiger Wertschätzung des Menschen, der 
diesen Wunsch äußert.

Aktuelle Situation in Deutschland III
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Aktuelle Situation in Deutschland IV

Gesellschaft

z.B. juristischen Rahmenbedingungen

Interessengemeinschaften

z. B. verfasste Ärzteschaft, Fachgesellschaften

Organisationen

z. B. Träger, Klinikverbund 

Palliativ- und 
Hospizteams

Einzelne
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Aktuelle Situation in Deutschland IV – Wo stehen wir?

„Fürsorge“ „Autonomie“

+++ +++

------
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Sterbehilfe und Euthanasie – Problematik durch Begriffsverwirrung

Sterbehilfe

Sterbebegleitung

Sterbebeistand

aktive Sterbehilfe

aktive direkte Sterbehilfe

indirekte Sterbehilfe

passive Sterbehilfe

Beihilfe zum Suizid

Euthanasie
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Hilfe beim Beschaffen des todbringenden Mittels, Begleiten und Zulassen der 
Suizidhandlung, Unterlassen von Rettungsmaßnahmen

› „Nach der Berufsordnung haben Ärztinnen und Ärzte die Aufgabe, das Leben zu 
erhalten, die Gesundheit zu schützen und wiederherzustellen, Leiden zu lindern sowie 
Sterbenden Beistand zu leisten. Die Mitwirkung des Arztes bei der Selbsttötung ist 
hingegen keine ärztliche Aufgabe.“

Assistierter Suizid

Mitwirkung bei der Selbsttötung:

(Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung 18.02.2011)
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absichtliches und aktives, meist ärztliches Eingreifen zur Beschleunigung des
Todeseintritts auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten. (LB f. Palliativmedizin S. 72)

› „Die Tötung des Patienten hingegen ist strafbar, auch wenn sie auf Verlangen des 
Patienten erfolgt.“ (Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung / 18.02.2011)

› Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur 
Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren zu erkennen. (StGB §216: Tötung auf Verlangen)

› Der Versuch ist strafbar. (StGB §216: Tötung auf Verlangen)

Aktive Sterbehilfe

Tötung auf Verlangen:
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Unterlassen, Reduzieren oder Abbrechen lebenserhaltender Maßnahmen in der
Sterbephase

› „Ein offensichtlicher Sterbevorgang soll nicht durch lebenserhaltende Therapien 
künstlich in die Länge gezogen werden. Darüber hinaus darf das Sterben durch 
Unterlassen, Begrenzen oder Beenden einer begonnenen medizinischen Behandlung 
ermöglicht werden, wenn dies dem Willen des Patienten entspricht“.                     
(Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung / 18.02.2011)

Passive Sterbehilfe

Therapieverzicht/ -begrenzung:
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Medikamentöse Maßnahmen zur Linderung von unerträglichen Leiden / Schmerzen als
primäres Ziel, auch unter Inkaufnahme des Bewusstseinsverlustes oder eines
beschleunigten Todeseintritts

› „Bei Sterbenden kann die Linderung des Leidens so im Vordergrund stehen, dass eine 
möglicherweise dadurch bedingte unvermeidbare Lebensverkürzung hingenommen 
werden darf.“                                                                                                                     
(Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung / 18.02.2011)

Indirekte Sterbehilfe

Inkaufnahme einer Lebensverkürzung:
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Handlungsoptionen: Rechtliche Rahmenbedingungen 

Tötung auf Verlangen (§ 216 StGB)

Suizidassistenz (ehem. § 217 StGB)

Freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken

„Indirekte Sterbehilfe“

„Sterben Zulassen“

Palliative Sedierung

Medizinisch indizierte Therapien ablehnen
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Verengung oder Öffnung des Gesprächs?

„Patient will sterben“ Suizidassistenz

? Ausgangssituation

? Handlungsdruck

? Form
? Hintergrund

? Funktion

? Handlungsoptionen

? Lebenswille
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Aktuelle Situation in Deutschland V

Konsensbasierte Empfehlung

Das Gespräch über Todeswünsche soll in einer von Offenheit, Interesse und Respekt geprägten

Grundhaltung für das Denken, Erleben und Handeln des Patienten durchgeführt werden. Die

Haltung des Respekts beinhaltet nicht notwendigerweise eine Zustimmung zur aktiven

Beendigung des Lebens.

❖ Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin warnt davor, geäußerte 
Sterbewünsche ausschließlich als Handlungsaufforderung zu verstehen.

❖ S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patient*innen mit 
einer nicht heilbaren Krebserkrankung (2019)
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Todeswunsch als differenziertes Phänomen

Gesprächsleitfaden

Gespräche zum Thema Todeswünsche
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Äußerungen von Todeswünschen

Lasst mich doch endlich gehen!

Wie kann ich 
ein Ende 
machen?

Ich will nur noch schlafen!

Wenn ich das 
vorher gewusst 
hätte, wäre ich 
in die Schweiz 

gefahren. 

Wie lange dauert es noch?

Können Sie 
mir nicht ne 

Spritze 
geben?

Schmeißen Sie mich 
doch vom Balkon!

So will ich nicht mehr 
leben.

Wie kann man 
beschleunigen, 
dass ich sterbe?

Das ist doch kein 
Leben mehr!

Der Alte soll mich doch 
endlich zu sich holen.

Mich braucht keiner mehr.

Ich will nicht mehr.

Ich kann nicht mehr.

Helfen Sie mir doch!

(Boström et al., 2019)
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Mögliche Ausprägungen von Todeswünschen

(Ohnsorge, K. et al. 2014.; Ohnsorge, K. et al. 2014; Balaguer, A. et al 2016; 
Nissim, R. et al 2009; Wolfersdorf, M. 2008; Wolfersdorf, M. &  Etzersdorfer, E. 2011; Lindner, R. 2006) 

Suizidaler Handlungsdruck

 Todeswunsch 

Ohnsorge et al.  Akzeptanz des Sterbens   Wunsch zu sterben:  

1) Hoffen aufs 

Ende 

2) Hypotheti-

scher Wunsch 

nach Be-

schleunigung 

3) Aktueller Wunsch bzw. Hand-

lung 

Balaguer et al.     Wish to hasten death (WTHD) 

Nissim et al.  Loslassen  Verzweiflung Hypothetischer Fluchtplan 

Mod. nach  

Wolfersdorf  

und  

Lindner 

Lebenssatt-

heit 

Lebensmüdig-

keit 

Unspezifische 

Wünsche nach 

Ruhe 

Suizidalität 

(distanziert           –          latent          –           akut) 
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Todeswunsch und Lebenswille I

*S3-Leitlinie Palliativmedizin Teil II, Leitlinienprogramm Onkologie 2019

Konsensbasiertes Statement*

Patienten mit nicht heilbarer Krebserkrankung und einem Todeswunsch

können zugleich einen Wunsch nach Leben in sich tragen.

Im Zeitverlauf und hinsichtlich der Intensität können sich Todeswunsch und

Lebenswille verändern.

Quelle:  Rodriguez-Prat, A., et al.
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Todeswunsch und Lebenswille II

„… wenn mir jemand etwas gäbe und mir sagte – es ist in zwei 

Sekunden alles vorbei – ich würde es nehmen…“ 

„..ich möchte leben, oh mein Gott...“ – Patient bricht in Tränen aus 

(Voltz et al., 2010)

„…bis gestern habe ich nur an meinen Tod gedacht…

seit unserem Gespräch denke ich wieder über mein Leben nach…“
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Todeswunsch und Lebenswille III

Boström et al., in Vorbereitung
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Mögliche Hintergründe und Bedeutungen 

Gedanken an Selbsttötung und Selbsttötungsvorsatz (Suizidalität)

Depression

Hoffnungslosig-
keit

Wunsch nach 
vorzeitigem Sterben

Sinn und 
Frieden

Alter

Glaube

(Modifiziert nach Rodin et al. 2009)

.44

-.17

-.37

-.09

-.08

.11

.62 .21

.28

.36

Selbstachtung

Körperliche 
Symptomlast

Unsichere 
Bindung
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Mögliche Funktionen

(Coyle et al., 2006; Royal College of Nursing, 2011)

Manifestation eines Lebenswillens

Schwerer Sterbeprozess, vorzeitiger Tod bevorzugt

Unerträgliche akute Situation

Sich aus unerträglichen und spezifischen Situation entziehen 

Letzte Kontrolle

Aufmerksamkeit bekommen

Akt des Altruismus

Manipulation der Familie, um Einsamkeit vorzubeugen

Schrei der Verzweiflung
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Ziele im Umgang mit Todeswünschen*

› Wahrnehmen und Erkennen

› Verstehen des Todeswunsches vor dem Hintergrund der medizinischen und 
psychischen Situation, der Persönlichkeit und Lebenserfahrung der Patientin/ des 
Patienten. Es geht um einen empathischen, bedeutungsfindenden Prozess von Seiten 
der professionellen Begleitenden im Gespräch mit der Patientin/ dem Patienten, ggf. 
auch unter Einbezug der Angehörigen.

› Kompetent begleiten bedeutet nicht zwangsläufig das Ergreifen von direkten 
Maßnahmen, sondern womöglich „nur“ das aktive Aushalten des Leides ohne eine 
Antwort darauf geben zu können oder gar den Todeswunsch zu beurteilen. 

› Suizidprävention

*vgl. S3-Leitlinie Palliativmedizin Teil II, Leitlinienprogramm Onkologie 2019
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Todeswunsch als differenziertes Phänomen

Gesprächsleitfaden

Gespräche zum Thema Todeswünsche
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https://palliativzentrum.uk-koeln.de/forschung/letzte-lebenszeit/umgang-mit-todeswuenschen/

https://palliativzentrum.uk-koeln.de/forschung/letzte-lebenszeit/umgang-mit-todeswuenschen/
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Körperkontakt herstellen 

*vgl. S3-Leitlinie Palliativmedizin Teil II, Leitlinienprogramm Onkologie 2019

Evidenzbasiertes Statement*

Es gibt keinen Hinweis, dass das Ansprechen von suizidalen Gedanken zu deren

Entstehung oder Steigerung führt.

Crawford et al. 2011, Harris et al. 2017, de Beurs et al. 2016

Evidenzbasiertes Statement*

Bei Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung sollte aktiv ein Gespräch

über mögliche Todeswünsche gesucht werden.

S3 Leitlinie Unipolare Depression, SNS-Leitlinie, Crawford et al. 2011
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Proaktives Ansprechen: Evaluation einer Gesprächsintervention

› Zwischen 04/2018 und 03/2020 schlugen 43 Versorgende 173 Patient*innen vor.

› Hauptgründe für Studienabbruch: Versterben oder Wunsch der Patient*innen (meist 
aufgrund eines verschlechterten Allgemeinzustands). 

-≤1/52

Baseline (t0) Follow-Up (t2)

+≤1/52 +4-6/52

Post-Erhebung 
(t1) !

Schulungen; anschließend Patient*innen-Rekrutierung

?

N = 85 n = 79 n = 64 n = 46
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Evaluation einer Gesprächsintervention II

› Fragebogenerhebung zu 3 Zeitpunkten durch wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in 

› Setting und Tageszeit nach Wunsch der Patient*innen

Instrument Einsatzbereich
Anzahl der Items,

Antwortmöglichkeiten
Dauer

Population

PHQ-9
Patient Health Questionnaire

Erhebung von Depression 
9, 
4-stufige Likertskala

5-10 Min.
Pat. in der 
Primärversorgung

DADDS 
Death and Dying Distress Scale

Erhebung der Angst vor Sterben & Tod
12, 
5-stufige Likertsskala

5-10 Min.
Pat. mit 
fortgeschrittener 
Krebserkrankung

SAHD-D
Schedule of Attitudes Towards 
Hastened Death 

Erhebung eines vorzeitigen 
Todeswunsches

20, 
trifft zu / trifft nicht zu

5-10 Min.
Pat. in Einrichtungen 
der spezialisierten 
Palliativversorgung

PDRQ-9
Fragebogen zur Arzt-Patient-
Beziehung

Erhebung der therapeutischen Allianz 
mit dem Hausarzt

9, 
5-stufige Likertskala

Ca. 5 Min.
Allgemein-
bevölkerung

BHS
Beck Hopelessness Scale

Erhebung von Hoffnungslosigkeit 20, wahr / falsch 5-10 Min.
Erwachsene (Alter: 
17-80 Jahre)

VAS 
Visuelle Analogskala

Erhebung des Lebenswillens
1, 100mm-Skala (absoluter -
kein Lebenswille)

Ca. 1 Min.

Total 74 30-40 Min.

Baseline 
(t0)

Follow-
Up (t2)

Post-
Erhebung 

(t1) !

N = 85 N = 79 N = 64 N = 46
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Evaluation einer Gesprächsintervention III

48 (62%)

› 57% weiblich

› Alter Ø 69 (40 – 96)

Patient*innen zur Baseline-Erhebung

12 (14%)
Neurologisch

7 (8%)
COPD

7 (8%)
Geriatrisch

5 (6%) Sonstiges 
(kardiovaskulär, nephrologisch, 

systemische Erkrankungen)

54 (62%)
Onkologisch

Baseline 
(t0)

Follow-
Up (t2)

Post-
Erhebung 

(t1) !

N = 85 N = 79 N = 64 N = 46
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Evaluation - Depression

› Durchschnittlich mittelgradige Depressivität mit signifikanter Verringerung zwischen t0 
und  t1 (p = .002) mit einem kleinen bis mittelgroßen Effekt (Cohens d = 0,43). 

› Der Effekt ist zwischen t0 und t2 nicht mehr signifikant.

10.6

8.2 8

0

5

10

15

20

25

Depressivität

Baseline Post-Erhebung Follow-Up

*

Baseline 
(t0)

Follow-
Up (t2)

Post-
Erhebung 

(t1) !

N = 85 N = 79 N = 64 N = 46
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Evaluation weiterer Outcomes

› Angst vor Sterben und Tod 

13.6 14.1 10.8

0

20

40

60

Baseline Post-Erhebung Follow-Up

› Vorzeitiger Todeswunsch

› Versorgendenbeziehung

31.1 32.2 32.1

0

10

20

30

Baseline Post-Erhebung Follow-Up

› Hoffnungslosigkeit

8.4 8.4 7.8

0

5

10

15

20

Baseline Post-Erhebung Follow-Up

› Positive Trends ohne signifikante Veränderungen bei... 

Baseline 
(t0)

Follow-
Up (t2)

Post-
Erhebung 

(t1) !

N = 85 N = 79 N = 64 N = 46
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Evaluation - Lebenswille

› Ebenfalls positiver Trend ohne signifikante Veränderungen  
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Follow-
Up (t2)

Post-
Erhebung 

(t1) !

N = 85 N = 79 N = 64 N = 46
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Proaktives Ansprechen von Todeswünschen

Haben Sie sich schon 
einmal konkret damit 
auseinandergesetzt, 
wie Sie sich das Ende 

Ihres Lebens 
vorstellen? Bestehen 

da Wünsche
oder Ängste? 

Bei den ganzen Therapien, die sie 
bekommen, den Sorgen, haben Sie da 

schonmal drüber nachgedacht, das der Tod 
auch eine Erleichterung sein könnte?

Haben Sie Angst vor 
dem Sterben?

Im Laufe der Erkrankung, hatten Sie da Phasen 
oder Momente, in denen Sie dachten: es geht 
nicht mehr weiter, oder: ich kann / will nicht 

mehr weiter? 

Waren Sie in Ihrem 
Krankheitsverlauf und mit 

dem Wissen der unheilbaren 
Krebserkrankung schon mal 
so verzweifelt, dass sich für 
Sie das Leben als nicht mehr 

lebenswert angefühlt hat und 
sie sich wünschen lieber 

schon Tod zu sein?

Wünschen Sie sich 
manchmal Ihren Tod?

Gibt es manchmal Momente, in denen 
Sie denken, dass das Leben unter 

diesen Umständen eher eine Last ist?

Welche Gefühle haben Sie, wenn 
Sie an das Lebensende denken?

Ich erlebe Sie in 
unserem Haus als 

mutige, tapfere und 
starke Frau. 

Haben Sie im Verlauf 
Ihrer schweren 

Erkrankung schon mal 
gedacht nicht mehr 

leben zu wollen?

Mit den verschiedenen 
Tumorarten klar zu kommen, 

vor allem so kurz 
hintereinander ist schon sehr 

hart & eine große 
Herausforderung: Ist Ihnen 

jemals der Gedanke 
gekommen, wie das wäre, 
wenn plötzlich alles vorbei 

wäre? 
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Konsensbasierte Empfehlung*

Geeignete Reflexionsräume wie Fallbesprechungen, Seelsorge und Supervision (z.B. bei

interaktionellen Problemen mit dem Patienten), sowie Ethikberatung (z.B. bei ethischen

Fragestellungen) und Fortbildungen sollen für Teams, die Patienten mit einem Todeswunsch

begleiten, angeboten werden.

*vgl. S3-Leitlinie Palliativmedizin Teil II, Leitlinienprogramm Onkologie 2019
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Handlungsoptionen - Suizidassistenz

Durchführung

Diagnostikgespräche

Begleitungsgespräche
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› Palliativmedizinische Versorgung optimieren: z.B. Symptomkontrolle, psychosoziale, spirituelle 

Begleitung, Ermöglichung daheim zu bleiben

› Manualisierte psychologische Interventionen: z.B. Würdetherapie, CALM

› Palliative Sedierung: intermittierend oder kontinuierlich, verkürzt Leben nicht

› Sterben zulassen: Patientenwille ausüben

› Freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken

› Tötung auf Verlangen: auch wenn Durchführung verboten ist, ist Reden darüber legal

› Suizidassistenz

› Fallbezogene Ethikberatung / Ethikgespräch: Besprechen von (evtl. unterschiedlichen) 

Werthaltungen und richtigem Handeln im Team

Weitere Handlungsoptionen
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Verengung oder Öffnung des Gesprächs?

„Patient will sterben“ Suizidassistenz

? Ausgangssituation

? Handlungsdruck

? Form
? Hintergrund

? Funktion

? Handlungsoptionen

? Lebenswille
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Fazit – Sprechen über Todeswünsche

➢ Todeswünsche sind ein komplexes Phänomen; verbunden mit 
starkem Handlungsdruck können sie auf Suizidalität hinauslaufen, 
müssen es jedoch nicht. 

➢ Gespräche über Todeswünsche mit einer offenen, interessierten 
und respektvollen Grundhaltung schaden Patientinnen und 
Patienten nicht, sondern haben das Potential zu entlasten.

➢ Begleitungsgespräche sind von Diagnostikgesprächen in Bezug auf 
den Wunsch nach assistiertem Suizid zu trennen.
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